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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Ing. Mag. Reifenberger, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 16. Dezember 2021 unter der Nr. 8985/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-

treffend „die Vergabe von Staatsgeschenken auf Steuerzahlerkosten“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

1. Gibt es für diese lebenslange Dauereinladung eine finanzielle Deckelung? 

1.1. Wenn ja, wie hoch ist diese Deckelung? 

Frau Dr. Merkel war 16 Jahre Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und hat in 

dieser langen Zeit eng und vertrauensvoll mit den jeweiligen Bundesregierungen in Öster-

reich zusammengearbeitet. Als Zeichen des Respekts und der Anerkennung für ihre Lebens-

leistung und Ausdruck des Dankes für die gute Zusammenarbeit wurde daher angeboten, 

ihr auch weiterhin den Besuch der Salzburger Festspiele zu ermöglichen. Aufgrund der Be-

kanntheit und dem hohen Prestige, welches Frau Dr. Merkel auch nach Beendigung ihrer 

Regierungstätigkeit zukommt, ist ein solches Vorgehen als Repräsentationsleistung von den 

Aufgaben des Bundeskanzleramts gedeckt und stellt ein sinnvolles Vorgehen im Interesse 

8864/AB 1 von 2

vom 16.02.2022 zu 8985/J (XXVII. GP)

www.parlament.gv.at



 

 

2 von 2 

der Republik dar, indem auch in Zukunft Kontakt zu einer der bekanntesten Europäerinnen 

gehalten wird. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

2. Aus welchen budgetären Mitteln werden die künftigen Festspielbesuche der Bundes-

kanzlerin a.D. Angela Merkel und ihrer Begleitung bezahlt? 

3. Werden die Kosten für An- und Abreise, Fahrdienste, Kost und Logis ebenfalls mit 

öffentlichen Geldern bezahlt? 

 

Welche Kosten im Zusammenhang mit der Einladung von Gästen des Bundeskanzlers zu 

kulturellen Veranstaltungen wie den Salzburger Festspielen aus den Repräsentationskos-

ten des Ressorts bestritten werden - wie auch eine mögliche Einladung von Frau Dr. Mer-

kel - wird mit der jeweiligen Einladung zu definieren sein. Allfällige Kosten werden im Rah-

men der Repräsentationsausgaben des Bundeskanzleramts Deckung finden. Bis dato sind 

noch keine Kosten angefallen. 

Zu den Fragen 4 und 5: 

4. Gibt es für andere Personen weitere Dauereinladungen für die Salzburger Festspiele 

oder andere Veranstaltungen, welche auf Geschenken des BKA beruhen? 

4.1. Wenn ja, welche? 

5. Ist die Vergabe von weiteren Dauereinladungen für die Salzburger Festspiele oder 

andere Veranstaltungen auf Steuerzahlerkosten an andere Personen geplant? 

Meines Wissens nach gibt es keine weiteren Dauereinladungen des Bundeskanzleramts zu 

den Salzburger Festspielen. Es sind derzeit auch keine weiteren Dauereinladungen geplant. 

 

Karl Nehammer
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